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1626 September 27 . , Baden
SCHIEDSSPRUCH DER SAETZE VON LUZERN, RENWARD CYSAT UND HEINRICH

CLOOS, IM STREIT ZWISCHEN SCHWYZ UND NEUGL. GLARUS BE-
ZUEGLICH DER VERWALTUNG DER LANDVOGTEIEN UZNACH UND GA-
STER1

S . EA V 2 , 473 ( Nr . 399)

Hier in AH 74/183 sind noch zwei weitere Abschnitte enthalten,

die aber aus begreiflichen Gründen in den gedruckten EA nicht

aufgeführt sind , steht doch am Rand dieser Passagen von anderer

Hand : "AO-IZ uA6g&taAAe.n weAd&n". Im gedruckten Text wären diese Stel¬
len auf S . 475 nach Zeile 25 bzw . 476 nach Zeile 28 vorgesehen

gewesen . Der Vollständigkeit halber werden diese Zeilen nun hier



wiedergegeben:

1 ) ". . . deswägen beschächne Bottschafften , ersuch unnd ermannungen . Endtlichen

des glyche von Unseren E . von Glarus , an sy unser E . von Schwytz vor uns

den Sätzen selbsten gethone öffentliche bitt unnd begären . Wölliches aber
tt

2 ) "Endtlichen , wyl . . . unser E. der nüwen Religion von Glarus , innsonderheit

dessen höchlich sich beschwärt , das im faal sy der Verwalltung unnd Besat¬

zung diser Zwo gesagten Vogtyen beraubet , alls dann ire Catholische Mitt-

landtlütt , ein grossen vortheil , unnd sy hingägen ein ires vermeinens , un-

lydenlichen nachtheil hettend , Hand wir diss , alls auch ein absonderliches

geschafft , an die gebärende ortt , unnd denen , so hierinn Zesprächen gwallt,

auch verhoffentlich gutte mittel häbent , einfaltig remittiert unnd hiemit

heimgestellt,

Oder es möchtent sich dess halber offtgeredt U. L . A. E . von Glarus beeder

Religionen , diser fürgewändten unglycheit oder vortheils wegen selbs fründt=

Landt = und nachpürlich , inn gutter einigkeit wol verglychen , Sonderlich

wyl diser vortheil derglychen Bevogtigungen , uff ir der nüwglöubigen Zu

Glarus sytten : so lang , unnd vil Jar gebrucht worden , nitt one der Catho-

lischen villmäliger erklagter verschüpffung . "

1 ) Weshalb dieses Konzept in den "Acta Helvetica " liegt , ist unklar . Ein Mit¬
wirken des Zuger Stadt - und Amtsrates K o n r a d III . Zurlauben beim
Abfassen des Textes kann jedenfalls nicht nachgewiesen werden.

Konzept , vermutlich aus der Kanzlei der Grafschaft Baden
AH 74 , 418 - 423 - Blatt 423 leer
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